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Satzung über die 

E l t e r n b e i t r ä g e   in   K i n d e r t a g e s e i n r i c h t u n g e n 

(Elternbeitragssatzung) vom 08.01.2009, 

in Kraft getreten am 01.02.2009, 

unter Berücksichtigung der Änderungen vom 08.06.2009, 21.11.2011 

 
Teil I - Elternbeiträge 
 

§ 1 
 

Allgemeines 
 
Für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz - 
KiBiz wird durch die Stadt Bocholt als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein öf-
fentlich-rechtlicher Beitrag zum öffentlichen Finanzierungsanteil an den Jahresbetriebskosten 
erhoben. Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der Anlage 1 zu dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
 

Beitragspflichtiger Personenkreis 
 
(1) Beitragspflichtig sind die Eltern, mit denen das Kind zusammen lebt. Lebt das Kind nur 

mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. 
 
(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach 

§ 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die 
diese Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. 

 
(3) Beitragsschuldner sind die Personen im Sinne von Absatz 1 und 2. Mehrere Beitragspflich-

tige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
 

Beitragszeitraum 
 
(1) Beitragszeitraum ist das Kindergartenjahr; dieses entspricht dem Schuljahr. Die Beiträge 

werden als volle Monatsbeiträge erhoben. Die Beitragspflicht wird durch Schließungszei-
ten der Einrichtung (z. B. in den Ferien) sowie durch die tatsächlichen An- und Abwesen-
heitszeiten des Kindes nicht berührt. 
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(2) Die Beitragspflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem das Kind in die Einrichtung 

aufgenommen wird und endet - vorbehaltlich der Regelungen in Abs. 3 und Abs. 4 - mit 
Ablauf des Kindergartenjahres, zu dessen Ende das Kind die Einrichtung verlässt. 

 
(3) Falls der Betreuungsvertrag zwischen Eltern und Träger der Einrichtung über das Ende des 

Kindergartenjahres hinaus verlängert wird, gilt die Beitragspflicht weiterhin für die Dauer 
der Verlängerung. 

 
(4) Eltern haben das Recht, den zwischen ihnen und dem Träger der Einrichtung abgeschlos-

senen Betreuungsvertrag unter Einhaltung der dort festgelegten Frist- und Formbestim-
mungen zu kündigen. Die Beitragspflicht endet dann abweichend von Abs. 2 mit dem En-
de der Vertragslaufzeit. Lediglich bei einer Kündigung des Betreuungsvertrages zu einem 
Vertragsende innerhalb der letzten drei Monate des Kindergartenjahres läuft die Beitrags-
pflicht grundsätzlich nicht zum Vertragsende, sondern erst zum Ende des Kindergartenjah-
res aus. 

 
 

§ 4 
 

Höhe der Elternbeiträge 
 
(1) Die Beitragspflichtigen haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mo-

natlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten der Einrichtung zu ent-
richten. Die Höhe der Elternbeiträge für Betreuungsangebote gem. § 1 richtet sich grund-
sätzlich nach  der Betreuungsform und dem Betreuungsumfang. 

 
(2) Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung. 
 Im Fall des § 2 Absatz 2 (Pflegeeltern) erfolgt die Einstufung in der zweiten Einkommens-

gruppe nach der Elternbeitragsstaffel, es sei denn, nach der anliegenden Beitragstabelle er-
gibt sich ein niedrigerer Beitrag. 

 
(3) Der Träger kann ein Entgelt für das Mittagessen verlangen. 
 
 

§ 5 
 

Einkommensermittlung 
 
(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern 

im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlus-
ten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist 
nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unter-
haltsleistungen, vergleichbare ausländische Einkünfte sowie die zur Deckung des Lebens-
unterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das Kind, für das der El-
ternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldge-
setz bzw. dem Einkommensteuergesetz und entsprechenden Vorschriften ist nicht 
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 anzurechnen. Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz (BEEG) 

wird dem Einkommen hinzugerechnet, soweit es den  anrechnungsfreien Betrag von 
300,00 Euro übersteigt. Der anrechnungsfreie Betrag des Elterngeldes erhöht sich bei einer 
Mehrlingsgeburt um den gleichen Betrag. 

 
 Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der 

Ausübung eines Mandats und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des Ausscheidens 
eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz er-
mittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungs-
verhältnis oder auf Grund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 

 
 Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz 

zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzu-
ziehen. 

 
(2) Maßgebend ist zunächst das voraussichtliche Einkommen des Kalenderjahres, in dem die 

Beitragspflicht besteht. Ergibt sich eine Änderung des Einkommens oder ist diese Ände-
rung bereits eingetreten, so ist das voraussichtliche Einkommen des Kalenderjahres maß-
geblich, das sich aus den bereits erhaltenen Einkünften und den zu erwartenden Einkünften 
dieses Kalenderjahres ergibt. Sonder- und Einmalzahlungen, die innerhalb eines Kalender-
jahres voraussichtlich anfallen, sind hinzuzurechnen. Bei unterschiedlich hohen Mo-
natseinkommen ist ein durchschnittliches Monatseinkommen zu Grunde zu legen. 

 
 Nach Abschluss aller Erwerbsvorgänge eines Kalenderjahres ist für die endgültige Beurtei-

lung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit alleine das tatsächlich in diesem Kalenderjahr 
erzielte Einkommen für die Beitragsfestsetzung desselben Jahres maßgebend. Der Beitrag 
wird dann rückwirkend ab dem 01.01. des Kalenderjahres oder, wenn die Beitragspflicht 
erst im Laufe des Kalenderjahres begonnen hat, ab dem Beginn der Beitragspflicht, neu 
festgesetzt. 

 
 

§ 6 1) 

 
Beitragsermäßigung 

 
(1) Sofern mehrere Kinder einer Familie oder von Personen, die nach § 2 Abs. 2 an die Stelle 

der Eltern treten, gleichzeitig eine Tageseinrichtung, eine „Offene Ganztagsschule“ 
und/oder eine Tagespflegestelle besuchen, wird nur ein Beitrag erhoben. 

 
 Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung nach Satz 1 oder bei unterschiedlichen Eltern-

Kind-Konstellationen der zur Familie gehörenden Kinder (z. B. eines der Kinder hat einen 
anderen Vater, der nicht in der Familie wohnt und dessen Einkommen nicht in die Berech-
nung einfließt) unterschiedlich hohe Beiträge, wird der nach dem jeweils zu berücksichti-
genden Einkommen höchste zu zahlende Beitrag (§ 4) gefordert. 
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(2) Aufgrund der landesrechtlichen Regelung in § 23 Absatz 3 KiBiz ist die Inanspruchnahme 

von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die am 
01. August des Folgejahres schulpflichtig werden, in dem Kindergartenjahr, das der Ein-
schulung vorausgeht, beitragsfrei. Sofern aufgrund dieser Regelung das Land Nordrhein-
Westfalen den Elternbeitrag für dieses Kind übernimmt, werden alle Kinder dieser Bei-
tragsgemeinschaft (der/dem Beitragspflichtigen zuzuordnende Kinder) in diesem entspre-
chenden Zeitraum beitragsfrei gestellt. 

 
(3) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht 
zuzumuten ist (§ 90 Abs. 3 SGB VIII). 

 
 

§ 7 
 

Auskunfts- und Anzeigepflichten 
 
(1) Für die Festsetzung der Elternbeiträge teilt der Träger der Einrichtung der Stadt Bocholt 

unverzüglich die Namen, Anschriften, Geburtsdaten, die Aufnahme- und Abmeldedaten 
der Kinder sowie die entsprechenden Angaben der Eltern mit. Bei der Aufnahme und da-
nach auf Verlangen haben die Eltern der Stadt Bocholt schriftlich anzugeben und nachzu-
weisen, welche Einkommensgruppe gemäß der Anlage ihren Elternbeiträgen zu Grunde zu 
legen ist. Zum Nachweis des maßgeblichen Einkommens müssen die Beitragspflichtigen 
der Stadt Bocholt sämtliche für die Beitragsermittlung relevanten und angeforderten Bele-
ge einreichen. 

 
(2) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraumes verpflichtet, 

Veränderungen in den wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen, die für die Bemes-
sung des Elternbeitrages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen. 

 
 Die Stadt Bocholt ist außerdem berechtigt, die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-

nisse der Beitragspflichtigen nach eigenem Ermessen zu überprüfen und bei Vorliegen der 
tatbestandlichen Voraussetzungen die Elternbeiträge gem. § 8 dieser Satzung neu festzu-
setzen. 

 
(3) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und Anzeigepflichten nicht oder nicht in 

ausreichendem Maße nach, so ist der jeweilige Elternbeitrag der höchsten Einkommensstu-
fe zu leisten. 
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§ 8 
 

Beitragsfestsetzung  
 
(1) Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt seitens der Stadt Bocholt. 
 
(2) Sofern sich Änderungen der Einkommensverhältnisse ergeben haben, die zur Zugrundele-

gung einer anderen Einkommensgruppe führen, ist der Beitrag neu festzusetzen. Auch bei 
einer Festsetzung nach § 7 Abs. 3 (Höchstbeitrag) erfolgt nach Vorlage der erforderlichen 
Einkommensunterlagen eine geänderte Beitragsfestsetzung, sofern sich aus ihnen die tat-
bestandlichen Voraussetzungen für einen niedrigeren Elternbeitrag ergeben. 

(3) Die Verjährungsfrist für Elternbeiträge ergibt sich aus § 12 Abs. 1 Nr. 4 b des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) i. V. m. § 169 Abs. 2 
Satz 1 und § 170 Abs. 2 Nr. 1 Abgabenordnung (AO). 

 
 

§ 9 1) 

 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird jeweils zum 15. eines Monats für den laufenden Monat fällig. Wird der Betrag 
für die Vergangenheit neu festgesetzt und kommt es aus diesem Grunde zu einer Nachzahlung, 
ist der Nachzahlungsbetrag zum 15. des Folgemonats nach der Bescheiderteilung fällig. 
 
 

§ 10 
 

Beitreibung 
 
Die Beiträge können nach § 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW in der jeweils gülti-
gen Fassung im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 
 
 
Teil II – Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

§ 11 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung mit Anlage 1 tritt am 01.02.2009 in Kraft. 
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Anlage 1 zur Elternbeitragssatzung 

 
Tabelle über die Höhe der Elternbeiträge 

 
ab dem 01.08.2008 

 
Elternbeiträge für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder nach dem Kinderbildungs-
gesetz werden nach folgender Staffel erhoben 
 

Kinder unter drei Jahren 
 
Einkommens-

stufe 
Einkommens-

gruppe 
Betreuungszeit 
bis zu 25 Std. 

Betreuungszeit 
bis zu 35 Std. 

Betreuungszeit 
bis zu 45 Std. 

1 bis 18.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 18.001 - 25.000 € 45,00 € 53,00 € 68,00 € 

3 25.001 - 37.000 € 94,00 € 110,00 € 141,00 € 

4 37.001 - 49.000 € 139,00 € 162,00 € 209,00 € 

5 49.001 - 61.000 € 184,00 € 215,00 € 277,00 € 

6 61.001 - 73.000 € 209,00 € 243,00 € 313,00 € 

7 über 73.000 236,00 € 275,00 € 354,00 € 
 
 

Kinder über drei Jahren 
 
Einkommens-

stufe 
Einkommens-

gruppe 
Betreuungszeit 
bis zu 25 Std. 

Betreuungszeit 
bis zu 35 Std. 

Betreuungszeit 
bis zu 45 Std. 

1 bis 18.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 18.001 - 25.000 € 22,00 € 26,00 € 42,00 € 

3 25.001 - 37.000 € 38,00 € 44,00 € 71,00 € 

4 37.001 - 49.000 € 63,00 € 73,00 € 115,00 € 

5 49.001 - 61.000 € 99,00 € 115,00 € 178,00 € 

6 61.001 - 73.000 € 130,00 € 151,00 € 235,00 € 

7 über 73.000 171,00 € 199,00 € 309,00 € 
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Satzung für den 

S e n i o r e n b e i r a t 

in der Stadt Bocholt 

vom 21.12.2007, in Kraft getreten am 23.12.2007 

 
§ 1 

 
Aufgaben 

 
(1) Der Seniorenbeirat nimmt die Interessen und Belange der älteren und alten Menschen 

wahr und entwickelt Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Seniorinnen 
und Senioren der Stadt Bocholt. 

 
(2) Der Seniorenbeirat erfüllt seine Aufgaben unabhängig von Parteien, Konfessionen, Ver-

bänden und Vereinen. 
 
(3) Er unterbreitet dem Rat und der Verwaltung der Stadt Bocholt Vorschläge und berät im 

Rahmen seiner Möglichkeiten Organisationen, Vereine, Verbände sowie Träger von Al-
tenhilfemaßnahmen in allen Belangen, die Seniorinnen und Senioren betreffen. 

 
(4) Der Seniorenbeirat entwickelt seine Aufgaben aus eigener Initiative. 
 
 

§ 2 
 

Rechtsstellung 
 
(1) Der Seniorenbeirat ist kein Ausschuss oder Beirat im Sinne der Gemeindeordnung des 

Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW). 
 
(2) Die Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Bocholt arbeiten ehrenamtlich. Eine Auf-

wandsentschädigung und Sitzungsgelder werden nur gewährt, wenn die Stadt Bocholt 
zur offiziellen Sitzung einlädt. 

 
 

§ 3 
 

Mitwirkung in den Ausschüssen des Rates der Stadt Bocholt 
 
(1) Der Seniorenbeirat kann bei allen Fragen gehört werden, die Seniorinnen und Senioren 

betreffen, insbesondere in den Bereichen 
 


